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Teil B5 Detaillierte Regelungen für den LeistungsbereichBauphysik– Wärmeschutz und Energiebilanzierung– Bauakustik (Schallschutz)– Raumakustik 
Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die bauphysikalischen Beratungsleistungen für das in Teil A §1 näher definierte Projekt
nachstehenden Leistungsumfang und die nachfolgende Honorarregelung.
§ 1         Leistungen des Auftragnehmers
1.1         Gegenstand des Vertrages 
sind Ingenieurleistungen der Leistungsbereiche für Bauphysik (gem. Anlage 1 Ziff. 1.2.1 Abs. 1 HOAI):
Wärmeschutz und Energiebilanzierung
Bauakustik (Schallschutz)
Raumakustik
1.2         Grundleistungen (Anlage 1 Ziff. 1.2.2 Abs. 1 HOAI)
Der AG beauftragt den AN für die in Ziffer 1.1 angekreuzten Leistungsbereiche mit den folgenden Leis-tungsphasen:
Leistungsphasen
Bewertunggem. HOAI
von der HOAI abweichende Bewertung*
1
Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
3 %
2
Mitwirken bei der Vorplanung (Leistungsphase 2)
20 %
3
Mitwirken bei der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)
40 %
4
Mitwirken bei der Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)
6 %
5
Mitwirken bei der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)
27 %
6
Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)
2 %
7
Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7)
2 %
Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten Leistungsbereiche der Bauphysik die folgen-den Leistungsphasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorge-nommen.
* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:
Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:
Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:
1.3         Besondere Leistungen (Anlage 1 Ziff. 1.2.2 Abs. 2 HOAI)
Die Besonderen Leistungen wurden objektbezogen ausgewählt. 
Zur weiteren Differenzierung kann Heft 23 „Wärmeschutz und Energiebilanzierung“ des AHO (3. Auflage August 2022) herangezogen werden.
Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2
8
Bestandsaufnahme bestehender Gebäude, Ermitteln und Bewerten von Kennwerten
9
Schadensanalyse bestehender Gebäude
10
Leistungen im Rahmen von Zertifizierungsprozessen, insbesondere Mitwirken bei Vorgaben für Zertifizierungen, bei Kontrollen im Zertifizierungsprozess und bei dem Nachweis und der Bestätigung von Kennwerten und Qualitäten aus dem beauftragten Planungsbereich für Bauphysik
11
Mitwirken bei der Entwicklung von Gebäude- und Technikkonzepten unter Beachtung der Abhängigkeit von Gebäude, Technischer Ausrüstung, Nutzungsrandbedingungen und örtlichen Randbedingungen
12
Mitwirken an Projekt-, Käufer- oder Mieter-baubeschreibungen
13
Mitwirken bei der Planung der Maßnahmen für Luftdichtheit der Gebäudehülle
14
Erstellen eines Bauteilkatalogs für die Leistungsbereiche für Bauphysik, ggf. mit zeichnerischer Darstellung der Konstruktionen und der zusätzlich wichtigen Bauteilschichten mit Materialbeschreibungen unter Zuarbeit anderer am Projekt beteiligten Planer und Berater für Bauphysik.
15
vorgezogene bauphysikalische Nachweise, insbesondere vorgezogene Energiebilanzierungen oder bauakustische Nachweise
16
Energiebilanzierungen und Energienachweise mit Berechnungsverfahren nach GEG für weiterreichende Anforderungen (KfW- und BEG-Standard)
17
Energiebilanzierungen und Energienachweise nach anderen Verfahren als nach GEG, z.B. für Passivhäuser mit PHPP
18
Mitwirken bei Alternativplanungen und Variantenuntersuchungen
19
Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Baustoffen, Bauelementen, Baukonstruktionen, Räumen, Gebäuden und Freiräumen
20
Berechnungen für Bauphysik nach Verfahren, die nicht in den einschlägigen Regelwerken enthalten sind
21
Mitwirken bei der Erstellung eines Raumbuches
22
Prüfung der Regel- und Leitdetails des Objektplaners in Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen aus den beauftragten bauphysikalischen Planungen
23
Berücksichtigung, Abstimmung und Plausibilitätsprüfung von Anforderungen, die andere Planungsbeteiligte aufstellen und die die beauftragten Planungsbereiche für Bauphysik berühren
24
Leistungen für Wiederholungsplanungen oder Anpassungsplanungen für Bauteile, Räume und Gebäude, die nicht im Rahmen der Grundleistungen bearbeitet werden (z.B. baugleiche und nutzungsgleiche Gebäudeteile oder Innenräume, für die keine anrechenbaren Kosten zur Ermittlung des Gesamthonorars berücksichtigt werden)
25
Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall
26
Erstellen der Nachweise für Tekturplanungen
-         Mitwirken bei einem Planumlaufverfahren
-         wiederholte Prüfung der Ausführungs- und Detailpläne          (Index-Varianten)
27
Verfassen von Textbeiträgen für Leistungsverzeichnisse auf der Grundlage der bauphysikalischen Mitwirkung bei der Ausführungsplanung
28
Prüfen von Nebenangeboten
29
Teilnahme an Bieter- und Vergabegesprächen
30
Mitwirken beim Prüfen der Montage- und Werkstattplanung der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung in Bezug auf den beauftragten Themenbereich der Bauphysik
31
Überprüfung von Alternativvorschlägen der ausführenden Firmen nach der Vergabe
32
Mitwirken bei der Baustellenkontrolle und Unterstützung der Bauleitung durch Prüfungen von Bauausführungen. Die Leistungen werden jeweils durch den AG abgerufen.
33
Messtechnisches Überprüfen der Qualitäten der Bauausführungen. Die Leistungen werden jeweils durch den AG abgerufen.
34
Überprüfung der eingebauten Baustoffe und Konstruktionen und Vergleich mit den Anforderungen in den beauftragten bauphysikalischen Nachweisen
35
Beprobung von Baustoffen (auch Bohrkernentnahmen) und Laboruntersuchungen zur Bestimmung von Baustoffeigenschaften
36
Mitwirken bei der Überprüfung der Bauausführung bei Zustimmung im Einzelfall
37
Mitwirken bei der technischen Bauabnahme
38
Erstellen des Energieausweises auf Grundlage des GEG-Energienachweises, der von den Fachbauleitungen vorgelegten Übereinstimmungserklärungen zu den ausgeführten Maßnahmen für Wärmeschutz und den ausgeführten haustechnischen Anlagen sowie der Unternehmererklärungen
39
Energieberatung
40
Leistungen für Schallimmissionsschutz Leistungen, die den Schallschutz in der Nachbarschaft vor der Einwirkung von nach außen wirkenden Schallquellen (Technische Anlagen in einem Gebäude) oder vor Einwirkungen von Schallquellen außen (außen aufgestellte Anlagen, Verkehrsgeräusche, Gewerbebetriebe usw.) betreffen.
41
Leistungen in Zusammenhang mit Förderanträgen
z.B. Anträge im Rahmen von Förderprogrammen, z.B. nach BEG oder kommunale, länderspezifische oder sonstige Förderanträge
-         Mitwirken beim Klären von Vorgaben für         Fördermaßnahmen
-         Mitwirken bei der technischen Klärung der         Förderfähigkeit von CO2 Minderungsmaßnahmen
-         Mitwirkung bei der Umsetzung der Maßnahmen und         technische Bearbeitung von Förderanträgen
-         Bearbeitung von Bestätigungen für beantragte         Förderungen
42
43
44
§ 2         Stufenweise Beauftragung
Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:
1. Stufe:
Ordnungsnummern:
2. Stufe:
Ordnungsnummern:
3. Stufe:
Ordnungsnummern:
§ 3         Honorar des AN
3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen
Anrechenbare Kosten, Honorarzone und Honorarsatz werden für die Grundleistungen für Bauphysik wie folgt vereinbart:
3.1.1 Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung (Anlage 1 Ziff.1.2.3 HOAI)
Honorarzone (nach § 35 HOAI):
als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)
als abschließende Festlegung
Anrechenbare Kosten (nach § 33 HOAI):
€
Honorarsatz:
(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.2.3 HOAI)
Aufwandsfaktor nach AHO Heft 23*
* Aufwandsfaktor nach Ziffer 2.3.3 und Anhang zu Heft 23 Wärmeschutz und Energiebilanzierung (3. Auflage, August 2022). Der Aufwandsfaktor wird im Detail im Anhang zu Heft 23 des AHO begründet und ergibt sich aus dem in der Honorartabelle (Anlage 1 Ziff. 1.2.3 HOAI) noch nicht berücksichtigten Mehraufwand für Berechnungen nach GEG (bzw. früher EnEV mit EEWärmeG).
Zuschlag für Umbau/Modernisierung:
% (Anlage 1 Ziff. 1.2.3 Abs. 3 HOAI)
Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI
mit
€ festgelegt.
 noch einvernehmlich festgelegt.
Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 
3.1.2 Grundleistungen für Bauakustik (Anlage 1 Ziff. 1.2.4 HOAI)
Honorarzone (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 5 und Abs. 7 HOAI):
als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)
als abschließende Festlegung
Anrechenbare Kosten (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 1 HOAI):
€
Die Kosten für „besondere Bauausführungen“ sind den vorgenannten anrechenbaren Kosten (Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 2 HOAI)
hinzuzufügen
nicht hinzuzufügen
mit
% hinzuzufügen
Honorarsatz:
(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.2.4 HOAI)
Zuschlag für Umbau/Modernisierung:
% (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 4 HOAI)
Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI
mit
€ festgelegt.
 noch einvernehmlich festgelegt.
Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 
3.1.3 Grundleistungen für Raumakustik (Anlage 1 Ziff. 1.2.5 HOAI)
Das Honorar ist für jeden Innenraum, für den die Grundleistungen für Raumakustik erbracht werden, zu berechnen (Anlage 1 Ziff. 1.2.5 Abs. 1 HOAI). Die Honorarberechnungsgrundlagen ergeben sich aus den nachfolgenden Festlegungen:
Die Honorarberechnungsparameter werden für folgende Räume differenziert festgelegt:
Anrechenbare Kosten
Raumbezeichnung
Volumen (m³) vorläufig
nach Anlage 1 Ziff. 1.2.5 Abs. 2 HOAI
pauschal Kosten 
je m³
pauschal Kosten 
je Raum
Zuschlag 
für Umbau/Moderni-sierung
Honorar-zone
Honorar-satz
Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Räume wie folgt vereinbart: Honorarzone (Anlage 1.2.5 Abs. 5–7)
als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)
als abschließende Festlegung
Honorarsatz:
Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI
mit
€ festgelegt.
 noch einvernehmlich festgelegt.
Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 
3.2         Besondere Leistungen
Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.3 festgelegt:
Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftra-gung eine gesonderte Vergütungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.2 treffen.
3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte
a)
Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:
Sofern die anrechenbaren Kosten den untersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten unter-schreiten,
wird das Honorar wie folgt ermittelt:
wird pauschal der unterste Tafelwert für die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Honorar-zone zur Honorarermittlung herangezogen.
Sofern die anrechenbaren Kosten den obersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten über-schreiten, wird das Honorar wie folgt ermittelt:
b)
Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objektes innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrages und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten wie folgt:
nach den Honorarermittlungen gem. AHO Heft 14 Tafelfortschreibung Erweiterte Honorartabellen
3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen
a)
Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjekts bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.
b)
Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.
c)
§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.
3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners
Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch §4.2 des Teils A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, §4.3) abzurechnen.
§ 4         Planungsgrundlagen 
AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:
bereits vorliegende Unterlagen:
noch nicht vorliegende Unterlagen:
Alle Planungsgrundlagen werden vom AG oder seinen Bevollmächtigten kostenlos zur Verfügung gestellt. Sofern der AN besondere Unterlagen zur Bearbeitung benötigt und diese vom AG – nach vorheriger Mittei-lung – nicht zur Verfügung gestellt werden können, werden diese von AN beschafft und die hierfür entste-henden Kosten gegenüber dem AG abgerechnet.
§5         Sonstige Vereinbarungen
AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
Ort, Datum
Ort, Datum
für den AG
für den AN
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